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Praktikumsbestimmungen für den  
Bachelor-Studiengang Energietechnologien 

an der Technischen Universität Clausthal 
Fakultät für Energie und Wirtschaftswissenschaften 

vom 12.07.2016 
 

 
Die Fakultät für Energie und Wirtschaftswissenschaften hat am 12.07.2016 die fol-
genden Praktikumsbestimmungen beschlossen (Mitt. TUC 2016, Seite 186). 
 
Die Technische Universität Clausthal legt großen Wert auf geschlechtliche Gleich-
berechtigung. Aufgrund der besseren Lesbarkeit der Texte wird in den vor-liegen-
den Praktikumsbestimmungen gelegentlich nur die maskuline oder feminine Form 
gewählt. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich für beide Geschlechter. Die angewendete verkürzte Sprachform hat nur redak-
tionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
 
Zu § 1 Allgemeines 
 
Diese Praktikumsbestimmungen gelten nur im Zusammenhang mit der Allgemei-
nen Praktikantenrichtlinie (APr) der TU Clausthal in der jeweils gültigen Fassung 
und enthalten alle studiengangspezifischen Ergänzungen und Regelungen.  
 
Zu § 3 Dauer und Fachliche Gliederung des Praktikums 
 
Die Dauer der praktischen Tätigkeit beträgt 18 Wochen und ist aufgeteilt in ein Vor-
praktikum von 8 Wochen und ein studienbegleitendes Industriepraktikum von 10 
Wochen. Die praktische Tätigkeit soll den Studierenden einen Einblick in die prak-
tischen Grundlagen des Ingenieurwesens und der betriebswirtschaftlichen Praxis, 
sowie in die sozialen Verhältnisse der Arbeitnehmer, vermitteln.  
 
Das Vorpraktikum dient dem Erwerb praktischer Erfahrungen in den Grundlagen 
der Be- und Verarbeitung von Werkstoffen und Halbzeugen in der industriellen Fer-
tigung. Unter Anleitung fachlicher Betreuer soll der Praktikant verschiedene grund-
legende Fertigungsverfahren und -einrichtungen kennen lernen. 
 
Das Vorpraktikum umfasst einen oder mehrere der folgenden Tätigkeitsbereiche: 
 
 Spanende Fertigungsverfahren 

Beispiele: Sägen, Feilen, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Hobeln, Frä-
sen, Schleifen, Hohnen, ... 

 Ur- und Umformende Fertigungsverfahren 

Beispiele: Sintern, (Spritz)Gießen, Kaltformen, Biegen, Richten, Pressen, 
Walzen, Ziehen, Schneiden, Stanzen, Schmieden, ...  

 Füge- und Trennverfahren



Beispiele: Schweißen, Löten, Kleben, Brennschneiden, ... 

 Elektrotechnische Handfertigkeiten 

Beispiele: Installieren von Elektroanlagen, Montieren elektromechani-
scher Geräte, Bestücken von Platinen, Messen & Prüfen, ... 

 
Das studienbegleitende Industriepraktikum umfasst Erfahrungserwerb und Tätig-
keiten mit Bezug zur Energietechnik in einem oder beiden Bereichen A und B: 
 
Bereich A:   Betriebstechnisches Praktikum 

Kennzeichnung: Eingliederung des Praktikanten in ein Arbeitsumfeld von Fach-
arbeitern, Meistern und Technikern mit überwiegend ausfüh-
rendem Tätigkeitscharakter 

Typische Teilbereiche können hier z.B. sein: 

Herstellung und Bearbeitung von Halb- und Fertigfabrikaten, 
Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Reparatur, Prü-
fung und Qualitätskontrolle, Anlagenbetrieb, ... 

 

Bereich B:  Ingenieurnahes Praktikum 

Kennzeichnung: Eingliederung des Praktikanten in das Arbeitsumfeld von Inge-
nieuren oder entsprechend qualifizierten Personen mit über-
wiegend entwickelndem, planendem oder lenkendem Tätig-
keitscharakter 

Typische Teilbereiche können hier z.B. sein: 

Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Berechnung, Versuch,  
Projektierung, Produktionsplanung, Produktionssteuerung, 
Logistik, Betriebsleitung, Ingenieurdienstleistungen, ... 
 
 

Zu § 4 Durchführung des Praktikums 
 
Zu Abs. (1) 
Das 8-wöchige Vorpraktikum ist grundsätzlich vor der Einschreibung in den Studi-
engang zu leisten. Der Nachweis des Praktikums ist durch eine Bescheinigung des 
Praktikantenamtes zu führen. Näheres regelt weiter § 4 der Allgemeinen Praktikan-
tenrichtlinie (APr) der TU Clausthal. 
 
Zu Abs. (2) 
Das studienbegleitende Industriepraktikum ist gemäß Regelstudienplan im 6. Stu-
diensemester vor der Bachelorarbeit vorgesehen und wird mit 12 ECTS-Punkten be-
wertet. Wahlweise kann es in Teilabschnitten während der vorlesungsfreien Zeit 
der vorherigen Semester abgeleistet werden. Teilabschnitte kürzer als vier Wochen 
sind zu vermeiden. 
 
 
 
 



 
Zu § 6 Anerkennung des Praktikums 
 
Zu Abs. a) Anerkennungsverfahren 
 
Zu a3) Der Studierende informiert nach Antritt des Praktikums den Praktikantenbe-
auftragten der Fakultät über die Kontaktdaten der im Betrieb mit seiner Betreuung 
beauftragten Person. Der Praktikantenbeauftragte der Fakultät kontaktiert im Rah-
men der hochschulseitigen Betreuung die im Betrieb mit der Betreuung beauftragte 
Person und steht für den Studierenden und den im Betrieb mit der Betreuung be-
auftragten Person als Ansprechpartner zur Verfügung.  
 
Zu § 8 Die Praktikantin/der Praktikant im Betrieb 
 
Zu Abs. a) Betriebe für das Praktikum 
 
Für die praktische Tätigkeit kommen Industriebetriebe in Frage, bei denen Einsicht 
in moderne Fertigungsverfahren, in kaufmännische, wirtschaftliche Arbeitsweisen 
und in die sozialen Auswirkungen heutiger Arbeitsverhältnisse geboten wird.  
 
Das Praktikantenamt berät und informiert, vermittelt jedoch keine Praktikanten-
stellen. Praktikanten bewerben sich direkt bei geeigneten Firmen um eine Prakti-
kantenstelle. Das zuständige Arbeitsamt, die Industrie- und Handelskammer und 
einige Fachverbände sind bei der Vermittlung von Adressen behilflich. 
 
Zu § 9 Außer-Kraft-Treten, Übergangsbestimmungen 
 
Zu Abs. (1) 
Das In-Kraft-Treten dieser Praktikumsbestimmungen setzt die bisher gültige Prakti-
kumsbestimmung für den Bachelor-Studiengang Energietechnologien an der Tech-
nischen Universität Clausthal, Fakultät für Energie- und Wirtschaftswissenschaften 
vom 09.11.2010 (Mitt. TUC 2010, Seite 356) außer Kraft. 
 
Zu § 10 In-Kraft-Treten 
 
Diese Praktikumsbestimmungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtlichen Verkündungsblatt der Technischen Universität Clausthal in Kraft. 


